
Satzung des Fördervereins zur Förderung der Nieder
Erlenbacher Kerb 

§ 1 Name und Sitz 

Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden und heißt 

dann 

Förderverein Kerb Nieder-Erlenbach e.V. 

Er hat seinen Sitz in Frankfurt Nieder-Erlenbach. 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Vereinszweck 

Zweck des Vereins ist es das Brauchtum, die Tradition und die Förderung der 
Nieder-ErlenbacherKerb zu erhalten und weiter auszubauen. Das Gemeinwohl zu 
stärken, Jugendliche in Ausübung der Tradition und des Brauchtums zu unterstützen 
und Neubürgern die Integration zu erleichtern. 

Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke in Sinne des 
Abschnitts " Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 

• Organisation und Ausrichten der jährlichen Kerb 

• Unterstützung der Jugendlichen in der Brauchtumspflege 

• Unterweisung der Jugendlichen in der Tradition 

• Unterstützung der anderen Nieder-Erlenbacher Vereine bei deren 
Vereinsfesten 

• Die Begrüßung der NeubOrger im Stadtteil Nieder-Erlenbach 

§ 3 SelbstJosigkeit 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Verems. 



Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden 

§ 4 Mitgliedschaft 

Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden. 
Der Verein besteht aus aktiven und Fördennitgliedem (ordentliche Mitglieder) sow1e 
aus Ehrenmitgliedern. 

Aktive Mitglieder sind die im Verein direkt mitarbeitenden Mitglieder; Fördermitgheder 
sind Mitglieder, die sich zwar nicht aktiv innerhalb des Vereins betätigen, jedoch die 
Ziele und auch den Zweck des Vereins in geeigneter Weise fördern und unterstützen. 
Zum Ehrenmitglied werden Mitglieder ernannt, dte sich in besonderer Weise um den 
Verein verdient gemacht haben. HiertOr ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung 
erforderlich. 

Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit, sie haben Jedoch die gleichen 
Rechte und Pflichten wie ordentliche Mitglieder und können insbesondere an 
sämtlichen Versammlungen und Sitzungen teilnehmen. 

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des Vereins 

teilzunehmen. Sie haben darüber das Recht, gegenüber dem Vorstand und der 
Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. ln der Mitgliederversammlung kann das 
Stimmrecht nur persönlich ausgeübt werden. 
Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein und den Vereinszweck - auch in der 
Öffentlichkeit - in ordnungsgemäßer We1se zu unterstützen 

§ 5 Beginn/Ende der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand schriftlich beantragt werden. Über 
den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit einfacher 
Stimmenmehrheit abschließend. Der Vorstand ist nicht verpflichtet, 

Ablehnungsgründe dem/der Antragsteller/in mitzuteilen. 
Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss, Tod des Mitglieds 
oder Verlust der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen 
Die freiwillige Beendigung der Mitgliedschaft muss durch schriftliche Kündigung zum 
Ende des Geschäftsjahrs unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist gegenüber dem 

Vorstand erklärt werden. 
Der Ausschluss eines Mitglieds mit sofortiger Wirkung und aus wichtigem Grund 
kann dann ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in grober Weise gegen die 
Satzung, Ordnungen, den Satzungszweck oder die Vereinsinteressen verstößt. Über 
den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet der Vorstand mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Dem Mitglied ist unter Fristsatzung von zwei Wochen Gelegenheit 



zu geben, sich vor dem Vereinsausschluss zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern. 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle 
AnsprOehe aus dem Mitglledsverhältnls. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden 
oder sonstigen Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der 
Anspruch des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon 
unberührt. 

§ 5 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung findet 1 mal jährlich statt. 

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen 
wurde, 

Sie fasst mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder Beschlüsse. 

Satzungsänderungen, eine Änderung des Vereinszwecks sowie eine Auflösung des 
Vereins bedürfen einer 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder, die sich der Stimme 
enthalten, werden behandelt wie nicht erschienene. 

Oie Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden protokolliert. 

Aufgaben der Mitgliederversammlung· 

• Bestimmung der Anzahl, Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes 

• Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands und Beschlussfassung 
Ober den Vereinshaushalt 

• Satzungsänderungen, Änderungen des Vereinszwecks und Auflösung des 
Vereins 

• Bestimmung der Anzahl und Wahl der Revisoren sowte Entgegennahme 

deren Berichts 
• Festlegung des jährlichen Mitgliedsbeitrags 

§ 6 Vertretungsberechtigter Vorstand gem. § 26 BGB 

Der Vorstand besteht aus dem ersten und zweiten Vorsitzenden. Jedes 
Vorstandmitglied ist einzeln zur Vertretung des Vereins berechtigt. 

§ 7 Geschäftsführender Vorstand I Beirat 

Des Weiteren besteht der erweiterte Vorstand aus dem Kassenwart, dem 
Schriftführer und dret Beisitzern 

Der amtierende Kerbburschenpräsident ist geborenes Mitglied des erweiterten 
Vorstandes. 

Der Vorstand ist für alle Vereinsangelegenheiten zuständig, die nicht durch Satzung 
ausdrücklich der Mitgliederversammlung zugewiesen sind. 



Er fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, hierüber werden schriftliche Protokolle 
angefertigt. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei 
Vorstandsmitglieder anwesend sind, hiervon mindestens eines der 
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder. 

Die einzelvertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder sind an die 
Mehrheitsbeschlüsse des Vorstandes gebunden. 

Der Vorstand wird für die Dauer von 2 Jahren gewählt. 

Der Vorstand bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt. 

Die Vorstandmitglieder arbeiten in ihren Funktionen ehrenamtlich und erhalten keine 
VergOtung 

Der Vorstand ist berechtigt, einein Geschäftsführerln mit der Erledigung der 
laufenden Vereinsgeschäfte zu betrauen. 

Der Vorstand lädt schriftlich (d1es kann auch per Email erfolgen) zwei Wochen 1m 
Voraus mindestens einmal im Jahr zur Mitgliederversammlung ein. Dabei 1st d1e vom 
Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. 

Stehen der Eintragung im Vereinsregister oder der Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt bestimmte Satzungsinhalte entgegen. ist der 
Vorstand berechtigt, entsprechende Anderungen eigenständig durchzuführen 

§ 8 Revision 
I 

Die Mitgliederversammlung wählt mindestens einein Rev1sor/in Die Aufgaben sind 
die Rechnungsprüfung und die Überprüfung der Einhaltung der Satzungsvorgaben 

und VeretnsbeschiOsse. 

§ 9 Auflösung I Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins dem Ortsbeirat Nieder-Erfenbach zu, der es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden 

hat. 
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Schiedsvertrag 

Gemäß § 10 der vorstehenden Satzung Ist Bestandteil dieser Satzung nachfolgende 
Schiedsvereinbarung. 

§ 1 Schiedsklausel 

Alle Streitigkeiten zwischen Vereinsmitgliedern und dem Verein, zwischen 
Vereinsmitgliedern und Organen des Vererns sowie von Organen unteremander und 
Vereinsmitgliedern untereinander, die sich aus der Satzung ergeben, werden unter 
Ausschluss der ordentlichen Genchte durch das nachfolgend bezeichnete Schredsgericht 
endgültig entschieden. Ausgenommen sind diejenigen Entscherdungen, dre von Gesetzes 
wegen einem Schiedsgericht nicht zur Entscheidung zugewiesen werden können. 

§ 2 Zuständigkeiten 

Das Schiedsgericht rst zuständig für die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten um 
Stimmrechte. Mitwirkungsrechte, Sonderechte von Vereinsmitgliedern, AnsprOehe des 
Vererns oder von Mitgliedern auf Beitragszahlung gegen Mitglieder und um den Erwerb oder 
den Verlust der Mitgliedschaft Das Schiedsgericht ist ebenfalls zuständig für 
Gestaltungklagen von Mitgliedern sowie Streittgkeiten Ober Wirksamkeit und Auslegung 
dieses Schiedsvertrages. 

§ 3 Zusammensetzung des Schiedsgerichts 

Das Schiedsgericht besteht aus zwei Schredsrichtern und einem Vorsitzenden Die 
Schiedsrichter sollen Verernsmitglieder sein. Sie sollen jedoch an der zur Verhandlung 
stehen den Strertsache nicht unmittelbar oder mittelbar beteiligt sein. Der Vorsitzende muss 
die Befähigung zu Richteramt haben Er darf dem Verein nicht angehören 

§ 4 Benennung der Schiedsrichter und des Vorsitzenden 

Jede Partei benennt einen Schiedsrichter. Die das Verfahren betreibende Person teilt der 
Gegenpartei durch eingeschriebenen Brief mit ROckschein die Benennung ihres 
Schiedsrichters unter Darlegung ihres Anspruches mit und fordert sie auf, binnen drei 
Wochen ihren Schiedsrichter zu benennen. Die Fnst beginnt mit dem Tage der Aufgabe des 
eingeschriebenen Briefes bei der Post. Kommt die Gegenpartei dreser Aufforderung nicht 
fristgerecht nach, so findet die Regelung des§ 1029 II ZPO Anwendung Die beiden 
Schiedsrichter benennen einen Vorsitzenden. Geschreht dies nicht innerhalb von drer 
Wochen ab Benennung des letzten der beiden Schiedsrichter, so ernennt der Präsident des 
für den Sitz des Vere1ns zuständigen Landgerichts auf Antrag eines Schiedsrichters oder 
einer Parter den Vorsitzenden Besteht eine Partei aus mehreren Personen. müssen sie sich 
auf einen Schiedsrichter einigen. 

§ 5 Wegfall eines Schiedsrichters oder des Vorsitzenden 

Fällt ein Schiedsrichter weg, so ernennt die Partei, die ihn ernannt hatte, brnnen drei Wochen 
einen neuen Schiedsrichter und te1it dies der Gegenpartei durch eingeschriebenen Brief m1t 
ROckschein mit. Kommt die Partei dieser Verpflichtung nicht nach, gilt§ 1029 II ZPO Fällt 
der Vorsttzende weg, grlt § 4 111,2 dieser Vereinbarung entsprechend. 



§ 6 Sitz des Schiedsgerichts 

Das Schiedsgericht hat seinen Sitz am Sitz des Vereins. Das für den Sitz des Vereins örtlich 
zuständige Landgericht ist das zuständige Gericht gemäß § 1 045 ZPO 

§ 7 Verfahrensrecht 

Das Schiedsgericht verfährt gem. § 1034 I ZPO. Im Übrigen gestaltete es das Verfahren 
nach freiem Ermessen. 

§ 8 Stellung und Aufgaben des Vorsitzenden 

Der Vorsitzende teilt den Parteien schriftlich die KonstitUterung des Schiedsgerichts mit und 
fordert die klagende Partei auf, die Klageschrift binnen zwei Wochen bei dem Vorsitzenden 
des Schiedsgerichts einzureichen. Die Klageschrift ist der beklagten Partei zu übermrtteln mit 
der Aufforderung zur ROckäußerung innerhalb einer Woche. Die folgenden Schriftsätze sind 
jeweils der Gegenpartel zu übermitteln. Dem Vorsitzenden obliegt die Vorbereitung und 
Durchführung des Verfahrens. Er setzt Termrne nach Rücksprache mit den Parteien, bzw 
denen benannten Vertretern an, lädt sie durch eingeschriebenen Brief zur mündlichen 
Verhandlung, Zieht ,sowert es erforderlich 1st, einen Protokollführer h1nzu, leitet die mündliche 
Verhandlung und die Abstimmung innerhalb des Schiedsgerichts und verfasst den 
Schiedsspruch schriftlich mit Gründen. 

§ 9 Schiedsvergleich 

Das Schiedsgericht soll vor Erlass des Schiedsspruches stets den Versuch machen, einen 
Vergleich zwischen den Parteien herbeizuführen. Ein Vergleich ist von den Mitgliedern des 
Schiedsgerichts und den Parte1en zu unterschreiben und auf der Geschäftsstelle des nach§ 
6 zuständigen Gerichts zu hinterlegen. 

§ 10 Schiedsspruch 

Der Schiedsspruch ist zu begründen und von den Mitgliedern des Schiedsgerichts zu 
unterzeichnen Den Parteien ist eine Ausfertigung des Schiedsspruches zuzustellen. Nach 

erfolgter Zustellung ist der Schiedsspruch auf der zuständigen Geschäftsstelle des nach § 6 
zuständigen Gerichts zu hinterlegen. 

§ 11 Kosten des Verfahrens 

Der Vorsitzende erhält für seine Tätigkeit ein angemessenes Honorar Die Beisitzer Oben ihr 
Amt ehrenamtlich aus. Sie haben lediglich Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen. 

Uber die Kostentragungspflicht entscheidet das Schiedsgericht gern § 91ff ZPO. Den Wert 
des Streitgegenstandes setzt das Schiedsgericht durch Beschluss fest. Das Schiedsgericht 
setzt im Tenor des Schiedsspruches die von der unterliegenden Partei an die obsiegende 
Partei zu erstattenden Kosten ziffernmäßig fest D1e Gebühren der Rechtsanwälte richten 

sich nach § 11 ,2 BRAGO. 


